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Sicherheitsrelevante Aufgaben des Schornsteinfegerh andwerks  
 
 
Einleitung  
 
Feuerungsanlagen stellen eine besondere Gefahrenquelle im Gebäude dar. Darüber hinaus sind sie 
Emitenten für Schadstoffe und tragen in ihrer Gesamtheit zur weltweiten Luftverunreinigung bei. Nicht 
normgerecht errichtete und nicht wiederkehrend überprüfte Lüftungsanlagen sind ebenfalls 
Gefahrenpotentiale und können darüber hinaus ihre Aufgabe, den raumhygienisch und bauphysikalisch 
erforderlichen Luftwechsel unter Beachtung des Brandschutzes des Gebäudes zu gewährleisten, nicht 
erfüllen. 
 
Daraus resultierend werden zur Gefahrenabwehr durch Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und technische 
Normen die Errichtung und der Betrieb von Feuerungs- und Lüftungsanlagen geregelt. Die Durchführung 
bzw. der Vollzug ist spezifisch unterschiedlich von den einzelnen Bundesländern dem 
Schornsteinfegerhandwerk übertragen. Die Struktur des Berufsstandes und die Tätigkeit des Bez.-
Schornsteinfegermeisters als vom Staat beliehener Unternehmer gewährleisten eine produktunabhängige, 
neutrale und reproduzierbare Überprüfung dieser Anlagen und deren Auswertung. 
 
 
Behördliches und technisches Regelwerk  
 
Die Erstellung, Veränderung und die sichere Nutzung von Feuerungs- und Lüftungsanlagen wird in den 
relevanten Vorschriften (Auszüge) in den folgenden Tabellen geregelt. 
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Mängelerfassung und Erhebung durch das Schornsteinf egerhandwerk  
 
Das Schornsteinfegerhandwerk führt jährlich bundesweit u.a. auch Erhebungen über Mängel an 
Feuerungsanlagen durch. 
 
1997 wurden in über 14 Mill. Gebäuden bei Abnahmen und wiederkehrenden Kehr- und 
Überprüfungstätigkeiten, insbesondere aber auch bei der Feuerstättenschau, mehr als 1,62 Mill. Mängel an 
bestehenden Feuerungsanlagen beanstandet. 
 
Die Grafik unten zeigt als Ergebnis der Erhebung des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks 
(ZIV) das Verhältnis der Beanstandungen bei neugebauten, bestehenden und bei geänderten 
Feuerungsanlagen. 
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Die Bilder 1,2,5 - 8  zeigen beanstandete Feuerungsanlagen und die Bilder 3,4,9 - 11  beanstandete 
Lüftungsanlagen. 
 
Zusammenfassend muß aus der Sicht der Überprüfungspraxis festgestellt werden: Technische und 
insbesondere sicherheits- und gesundheitsrelevante Vorschriften können nur ihren Zweck erfüllen, wenn 
diese auch von unabhängigen Fachleuten geprüft werden. Hierbei muß das Prinzip gelten: "Wer wartet, 
darf nicht prüfen" und "Wer prüft, darf nicht warten". Dadurch können Interessentenkollisionen 
ausgeschlossen werden. 
 
Der Kostendruck in der Wirtschaft führt immer häufiger dazu, daß nicht nur Fachbetriebe mit der 
erforderlichen Fachkenntnis bei der Auftragsvergabe berücksichtigt werden. Ebenso aus Kostengründen 
wird am Markt Material mit unzureichender Qualität eingesetzt. Gerade die Hersteller der 
Qualitätserzeugnisse und der Großteil der Fachbetriebe haben Anspruch darauf, daß Vorschriften 
eingehalten werden. 
 
Hier hat das Schornsteinfegerhandwerk als unabhängiger, vom Staat beliehener Unternehmer bei der 
Überprüfung von Feuerungs- und Lüftungsanlagen, auch in der Zukunft, nicht nur eine sicherheitsrelevante 
Aufgabe. 
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